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Achtung: Einfach nichts tun ist keine Lösung!

Die SUVA kann im Rahmen des Vollzugs 
verschiedene Sanktionen ergreifen. Ebenso muss 
bei einem Berufsunfall mit Regressforderungen 
und Strafanzeige seitens der Versicherung (SUVA) 
gerechnet werden.

Ihr Weg zum sicheren Ziel
Schliessen auch Sie sich dem «Königsweg»,  
also der ASA-Branchenlösung BodenFit an. 
Senden Sie noch heute die Verbindlichkeits
erklärung zurück:

 
Die Bedingungen sind die folgenden:

Aktivmitglieder
Anschlussgebühr  
inkl. Handbuch mit Checklisten	 gratis
Jahresgebühr	 CHF 190.–
Basiskurs (1 Tag)	 CHF 205.–
Weiterbildungskurse	 kostenlos

Nichtmitglieder
Anschlussgebühr  
inkl. Handbuch mit Checklisten	 CHF 1000.–
Jahresgebühr	 CHF 1400.–
Basiskurs (1 Tag)	 CHF 0575.–
Weiterbildungskurse	 CHF 0575.–

Verbindlichkeitserklärung
Das unterzeichnete Unternehmen verpflichtet sich, 
die von der Trägerschaft BodenSchweiz erarbeitete, 
besonders auf die Branche ausgerichtete ASA-
Branchenlösung BodenFit, im Unternehmen 
anzuwenden (Einführung, Umsetzung, Instandhaltung).

 
Damit setzen Sie sich und Ihr Unternehmen in die Lage

▪	�die gesetzlichen Auflagen des Unfallversicherungs
gesetzes (UVG, besonders die Spezial-Richtlinie 
Nr. 6508 der EKAS, betreffend des Beizugs von 
Arbeitsärzten und anderen Spezialisten) zu erfüllen;

▪	�die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern;

▪	�die Mitarbeiter in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz zu unterstützen;

▪	�die durch Unfälle (BU / NBU) und Krankheiten 
bedingten Ausfallstunden zu reduzieren.

 
Sie und Ihr Unternehmen verpflichten sich

▪	�einen Verantwortlichen für Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz zu bestimmen und ausbilden  
zu lassen;

▪	�die im Konzept der ASA-Branchenlösung BodenFit 
vorgesehenen Massnahmen zweckmässig  
im Unternehmen einzuführen.

 
Sie und Ihr Unternehmen werden in diesen 
Bemühungen durch BodenSchweiz unterstützt  
in Bezug auf

▪	�Ausbildung

▪	�Umsetzung der erforderlichen Massnahmen 
(Handbuch)

▪	�Unterhalt des Systems

▪	�Begleitende Aktionen zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

Eine Kündigung ist jederzeit mit sechsmonatiger 
Kündigungsfrist auf Ende eines Kalenderjahres möglich.



Firma

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

Ort und Datum

Rechtsgültige 
Unterschrift(en) 

Verbindlichkeitserklärung
Ja, ich melde mich an (bitte Zutreffendes ankreuzen):

Ich bin Mitglied beim Branchenverband 
BodenSchweiz.

Ich bin kein Mitglied.

Ich möchte Mitglied werden.  
Bitte kontaktieren Sie mich.
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Die ASA-Branchenlösung BodenFit ist in jedem Fall:

▪	� kostengünstig und effizient,

▪	� und belastet keinen Unternehmer  
mit übermässiger Bürokratie.

Ihr Königsweg
Auch BodenSchweiz hat für die Bodenbelagsbranche 
eine solche ASA-Branchenlösung BodenFit erarbeitet 
und genehmigen lassen. Sie steht jedem Unternehmer 
aus der Bodenbelagsbranche zur Teilnahme offen.

Die Umsetzung der Richtlinien Nr. 6508 ist für jedes 
Bodenbelagsfachgeschäft zwingend. Die SUVA empfiehlt 
ausdrücklich den Beitritt zur ASA-Branchenlösung als 
«Königsweg», da damit Kosten und zeitlicher Aufwand 
minimiert werden können.

Worum geht es?
Alle Betriebe, ausser 

Einzelunternehmen, sind dem 
Bundesgesetz über die Unfall

versicherung unterstellt und 
haben in der Folge verschiedene 
Auflagen in Bezug auf die Verhütung 

von Unfällen und Krankheiten zu 
erfüllen.

Seit dem 1. Januar 2000 existiert 
die besondere EKAS-Richtlinie 
Nr. 6508, welche den Beizug von 

Arbeitsärzten und anderen Spezialisten 
der Arbeitssicherheit regelt. Sämtliche 

Betriebe, welche Arbeiten mit 
besonderen Gefährdungen verrichten, 

sind davon betroffen und müssen 
zwingend diese Richtlinie  

Nr. 6508 umsetzen.

Die SUVA hat die Bodenbelagsbranche als 
Branche mit besonderen Gefährdungen 

eingestuft. Dies ist auch der Grund, warum 
jedes Bodenbelagsfachgeschäft bei der SUVA 

unfallversichert ist. Diese EKAS-Richtlinie 
Nr. 6508 muss deshalb zwingend von jedem 

Bodenbelagsfachgeschäft umgesetzt werden.

Damit nicht jeder Kleinbetrieb mit un
nötiger Bürokratie belastet wird (immerhin 

sind in Zusammenarbeit mit den Arbeits
sicherheitsspezialisten Konzepte, Risikoanalysen, 

Checklisten, Schulungen usw. zu erstellen),  
können die Branchenverbände sogenannte  
ASA-Branchenlösungen erarbeiten und diese  

von der EKAS (Eidg. Koordinationskommission  
für Arbeitssicherheit) genehmigen lassen.


